
Amtliche Mitteilung!

INFORMATION DER 
MARKTGEMEINDE WATTENS

WEIHNACHTSAKTION 2025
EINE FREIWILLIGE ZUWENDUNG  
DER MARKTGEMEINDE WATTENS
Liebe Wattnerinnen und Wattner!

Mit der freiwilligen Weihnachtsaktion hilft die Marktgemeinde Wattens Personen mit 
 besonders geringem Einkommen. 

Folgende Personen sind 
anspruchsberechtigt:

– Personen die seit mind. zwei Jahren
durchgehend ihren Hauptwohnsitz
in Wattens haben

– Personen die insgesamt mind. 15 Jahre
ihren ordentlichen Hauptwohnsitz
in Wattens haben

– alleinstehende Personen mit einem
monatlichen Gesamteinkommen von
höchstens € 1.209,02 netto

– Ehepaare oder in Lebensgemeinschaft
lebende Personen mit einem monatlichen
Gesamteinkommen von höchstens
€ 1.907,35 netto

– leben im Haushalt noch eigene,
unversorgte Kinder, erhöhen sich die
vorgenannten Einkommensgrenzen
um € 350- je Kind

Personen, welche die oben angeführten Kriterien erfüllen, können sich am Wohnungs- und 
Sozialamt für die Weihnachtsaktion anmelden.

Bei der Anmeldung ist das monatliche Gesamteinkommen ALLER im Haushalt lebenden 
Personen (Pensionen, Firmenzuschüsse, Ausgedingsleistungen, Alimente, Unterhaltszahlungen, 
Beihilfen usw.) anhand von Belegen (Kontoauszüge, Bescheide, Gerichtsbeschlüsse etc.) 
innerhalb des genannten Zeitraumes lückenlos bekanntzugeben.

Ihr Bürgermeister 

MMag. Lukas Schmied

ANMELDUNG

Montag, 06. Oktober 2025 bis 
Dienstag, 14. Oktober 2025 im 
Wohnungs- und Sozialamt,  
Rathaus, Innsbrucker Straße 3

Parteienverkehrszeiten:
Mo-Do: 8.30 – 12.00 Uhr 
Mo: 14.00 – 18.00 Uhr
Di & Do: 14.00 – 16.00 Uhr




